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1. Name und Sitz des Vereines 
 
Der Verein führt den Namen: �����������	�
����
�
�
Sitz des Vereins ist Trier 
 

2. Zweck des Vereines 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
Er hat den Zweck, den Fahrsport auf allradgetriebenen Fahrzeugen durch Teilnahme 
der Mitglieder an entsprechenden Wettbewerben und Veranstaltungen sowohl aus-
zurichten und zu fördern, als auch insbesondere die Int. Free-Style-Trial Serie zu or-
ganisieren.  
Des Weiteren die Jugend zu fördern und an den Fahrsport heran zu führen. 
Alle parteipolitischen Bestrebungen sind ausgeschlossen.  
Der Verein steht auf demokratischer Grundlage und ist in das Vereinsregister einge-
tragen. 
 

3. Selbstlosigkeit 
 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 
 

4. Mittelverwendung 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

5. Vergütung 
 
Es darf kein Mitgliedsverein durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

6. Mitgliedschaft 
 
Mitglied kann jeder eingetragene Verein werden. Gesuche um Aufnahme sind schrift-
lich beim Vorstand einzureichen.  
Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung mit Mehrheitsbescheid 
gemäß § 9 und bestätigt sie schriftlich. 
 
Es gibt:  a) Aktive Mitglieder (Stammmitgliedschaft) 

b) Fördernde Mitglieder. 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird in der Beitragsordnung festgelegt. 
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Die Beitragsordnung wird von der „Mitgliederversammlung " beschlossen. 
 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
 
a) durch Austritt, der schriftlich 3 Monate vorher zum folgenden Jahresende dem 
Vorstand bekannt gegeben werden muss, um rechtsgültig zu werden. 
 
b) durch Erlöschen des Vereins 
 
c) durch förmliche Ausschließung, die auf Mehrheitsbeschluss der Mitgliederver-
sammlung erfolgen kann, falls ein Verein sich grober Verletzungen der Satzung, der 
Fahrordnung der Int. Free-Style-Trial Serie oder der Beitragsordnung schuldig macht 
(Zahlungsverzug mehr als 1 Quartal). 
 
Auch wenn das Verhalten eines Vereins allgemein Anstoß erregt, kann auf Antrag, 
der schriftlich begründet sein muss, von der Mitgliederversammlung mit einfacher  
Mehrheit beschlossen werden. 
 
 

7. Organe des Vereines 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a) der Vorstand 
 
b) die Mitgliederversammlung. 
 

8. Vorstand 
 
Der Vorstand, in den nur aktive Mitglieder, die in einem dem FST angeschlossenen 
Verein sind, gewählt werden können, besteht aus fünf Mitgliedern, deren Aufgaben-
bereich - wie folgt - gegliedert ist: 
 
a) Vorsitzender 
 
b) Stellvertretender Vorsitzender 
 
c) kaufmännische Leitung  
 
d) sportliche Leitung 
 
e) technische Leitung 
 
f) Leitung für Presse 
 
g) Jugendvertreter (nicht vertretungsberechtigt) 
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Es werden erst die Ämter c) bis g) gewählt, diese Vorstandsämter wählen dann aus 
Ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, die beiden Vorsitzenden ha-
ben zwei Ämter inne. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, welche die Zuständigkeiten der ein-
zelnen Vorstandsmitglieder regelt. Diese Geschäftsordnung ist den Mitgliedern be-
kannt zu geben. 
Der Verein wird vertreten durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter, ge-
meinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied. 
Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Ordentliche Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
Scheidet innerhalb einer Amtsperiode ein Vorstandsmitglied aus dem Verein aus, so 
ist der Vorstand berechtigt, sich durch Zuwahl zu ergänzen, In der nächstfolgenden 
Ordentlichen Mitgliederversammlung muss eine Nachwahl stattfinden. Dem Vorstand 
allein obliegt innerhalb der Amtsperiode die Geschäftsleitung, die Ausführung der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. 
Ein Mitglied des Vorstandes beruft und leitet die Mitgliederversammlung, nach vorhe-
riger Nominierung desselben durch die einfache Mehrheit des Vorstands. Der Vor-
stand verpflichtet sich in allen im Namen des Vereins abzuschließenden Verträgen, 
die Bestimmungen aufzunehmen, dass die Mitglieder nur mit dem Vereinsvermögen 
haften. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind. Bei Ab-
stimmung innerhalb des Vorstandes hat jedes Vorstandsmitglied eine Stimme. 
 

9. Mitgliederversammlung 
 
Von der Ordentlichen Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer bestellt, die 
jederzeit das Recht zur Einsicht in die Geschäftspapiere haben. Über die Ergebnisse 
ihrer Prüfung müssen sie in der Mitgliederversammlung vor Entlastung des Vorstan-
des berichten. 
In jedem Jahr ist vom Vorstand eine Ordentliche Mitgliederversammlung einzuberu-
fen, zu der die Mitglieder mindestens 2 Wochen vor dem Termin unter Abgabe der 
Tagesordnung einzuladen sind, dies schriftlich. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn es das Interesse 
des FST e.V. verlangt oder wenn mindestens 20 % der Mitgliedervereine dies schrift-
lich unter Angaben der Gründe, die im direkten Zusammenhang mit dem Geschehen 
im Verein stehen müssen, verlangen. Der Vorstand kann jederzeit eine Außerordent-
liche Mitgliederversammlung einberufen. Die Einberufung hat 
mindestens 14 Tage vor dem Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu erfol-
gen. 
Teilnahmeberechtigt an den Mitgliederversammlungen sind alle Mitgliedsvereine, 
stimmberechtigt sind aktive Mitgliedsvereine mit 2, fördernde mit 1 Stimme. 
Die Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig im Rahmen der Tagesordnung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervereine mit einfacher Stim-
menmehrheit.  
Nur bei Satzungsänderung ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitgliedervereine 
erforderlich.  
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Vorstandes. 
In der Ordentlichen Mitgliederversammlung legt der Vorstand den vollständigen Ge-
schäftsbericht unter Berücksichtigung der einzelnen Vorstandsressorts für das abge-
laufene Geschäftsjahr (= Kalenderjahr) vor. 
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Die Ordentliche Mitgliederversammlung beschließt über: 
 
a) Genehmigung des Geschäftsberichtes 
 
b) Entlastung des Vorstandes 
 
c) Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer (alle 2 Jahre) 
 
d) Satzungsänderung 
 
e) Beitrags- und Gebührenordnung. 
 
 
f) das Reglement der Int. Free-Style-Trial Serie, deren Durchführung sowie über Än-
derungen des Reglement. 
 
g) das Reglement des JuniorCup und dessen Durchführung sowie über Änderungen 
des Reglement. 
 
h) die Vergabe der Ausrichtung der Gesamtsiegerehrung der Int. Free-Style-Trial 
Serie und des JuniorCup 
 
i) die Aufnahme neuer Mitglieder 
 
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen und bekannt zu-
geben. Die Niederschrift ist von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen und je-
dem Mitgliedsverein zu übersenden. 
 

10. Auflösung 
 
Bei Auflösung, Aufhebung des Vereins und/oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den Verein: SOS-Kinderdorf e.V. Renata-
straße 77 80639 München, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
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Vorstehende Satzung wurde am 06. Dezember 2009 in D-54298 Eisenach beschlos-
sen. 
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